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Chronique générale

Finances publiques

Impôts directs

Im November veröffentlichte die WAK-NR ihren Bericht zu einer parlamentarischen
Initiative Robbiani (cvp, TI). Diese verlangt Änderungen bei der Zuständigkeit zur
Besteuerung von Vorsorgeleistungen, die im Ausland wohnenden Personen zukommen.
Heute liegt die Befugnis für die Quellensteuererhebung und das
Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz
hat. Diese Regelung führt dazu, dass die Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen
(2. Säule und Säule 3a) vor allem in den Kantonen mit grossen Sammelstiftungen
anfallen. Neu sollen die im Ausland wohnhaften Empfänger und Empfängerinnen von
Vorsorgeleistungen von jenem Kanton besteuert werden, in welchem die begünstigte
Person ihr letztes Erwerbseinkommen versteuert hat. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.11.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat lehnte sowohl eine Motion (Mo. 07.3454) als auch eine
parlamentarische Initiative des Nationalrates Robbiani (cvp, TI) bezüglich der
Quellenbesteuerung von Vorsorgeleistungen ab. Die Initiative hatte zum Ziel, dass im
Ausland wohnhafte und in der Schweiz erwerbstätige Personen im Kanton, in dem sie
arbeiten, zum Zeitpunkt besteuert werden, wenn sie ihr Guthaben der beruflichen
Vorsorge ausbezahlt bekommen. Heute liegt die Befugnis für die
Quellensteuererhebung und das Rückerstattungsverfahren bei jenem Kanton, in dem
die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz hat. Diese Regelung führt dazu, dass die
Quellensteuererträge aus Vorsorgeleistungen (2. Säule und Säule 3a) vor allem in den
Kantonen mit grossen Sammelstiftungen anfallen. Ein ähnliches Ziel verfolgte auch die
Motion, welche ein vereinfachtes Verfahren bei der Rückerstattung der Quellensteuer
an die Kantone, in denen die versicherte Person erwerbstätig war, ausarbeiten wollte.
Der Bundesrat empfahl in seiner Stellungnahme das Nichteintreten, weil er der Meinung
war, dass die vorgeschlagenen Änderungen keine Vereinfachung bringe, sondern
komplizierter sei als die heutige Regelung und die geltende Rechtsordnung auch aus
steuersystematischen Gründen vorzuziehen sei.  2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Impôts indirects

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI) Folge, welche
die Rückerstattung des Steuerzuschlags für Treibstoff verlangt, der zum Abbau von
Naturstein verwendet wird. Damit wird der Natursteinabbau im Mineralölsteuergesetz
der Land- und der Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichgestellt. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit 18:3 Stimmen bei einer Enthaltung billigte die WAK-NR, basierend auf einer
parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI), einen Entwurf zur Änderung des
Mineralölsteuergesetzes. Dieser sieht vor, dem schweizerischen Natursteinabbau den
Mineralölsteuerzuschlag zurückzuerstatten und die Branche damit der Land- und
Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichzustellen. Der Bundesrat beantragte,
auf die Rückerstattung des Mineralölsteuerzuschlags zu verzichten, um kein Präjudiz für
andere Bereiche zu schaffen. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Basierend auf einer parlamentarischen Initiative Robbiani (cvp, TI) billigte das Parlament
eine Änderung des Mineralölsteuergesetzes. Diese sieht vor, dem schweizerischen
Natursteinabbau den Mineralölsteuerzuschlag zurückzuerstatten und die Branche
damit der Land- und Forstwirtschaft sowie der Berufsfischerei gleichzustellen. Der
Bundesrat hatte sich mit dem Hinweis auf das Investitionshilfegesetz gegen die Revision
ausgesprochen; das Calanca- und das Maggiatal seien auf der Grundlage dieses
Gesetzes zu unterstützen und nicht über Steuerermässigungen. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH
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Péréquation financière

Eine parlamentarische Initiative Robbiani (svp, TI) fordert die Verlängerung der Fristen
zur Finanzierung von Institutionen für Behinderte. Mit der Einführung des
Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) wurde die Zuständigkeit
für die Institutionen der Behindertenbetreuung den Kantonen übergeben. Für die
Institutionen, denen vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Finanz- und
Lastenausgleich Gelder bewilligt worden waren, war in den Übergangsbestimmungen
des Gesetzes eine Frist von drei Jahren festgelegt. Laut Robbiani reiche nun diese Frist
nicht aus, was dazu führe, dass die betroffenen Institutionen die ihnen zugesicherten
Bundesgelder nicht mehr erhielten. Die entstandenen Kosten würden auf die Kantone
überwälzt. Der Nationalrat war in der Herbstsession entgegen dem Antrag des
Bundesrates auf den von seiner Kommission ausgearbeiteten Erlassentwurf eingetreten
und hiess ihn gut. Der Ständerat hingegen befand, dass kein Handlungsbedarf mehr
bestehe, da bis zum Verhandlungszeitpunkt die Schlussberichte nur noch in zwei
Institutionen ausstehend waren und sich das Dossier somit bereits erledigt hatte.
Weiter wurde festgehalten, dass faktisch sechs Jahre Übergangsfrist zur Verfügung
gestanden hätten und somit die Spielregeln für alle bekannt gewesen seien. 6

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.12.2010
NATHALIE GIGER

1) BBl, 2007, S. 1173 ff.
2) AB NR, 2007, S. 1512 (Motion); BBl, 2007, S. 1191 ff.; AB NR, 2007, S. 618 ff. (pa.Iv.)
3) AB NR, 2003, S. 1210 ff.
4) AB NR, 2005, S. 1503; BBl, 2006, S. 2427 ff. und 2449 ff.
5) BBl, 2006, S. 2449 ff. (BR); AB NR, 2006, S. 92 ff., 1399 und 2043; AB SR, 2006, S. 530 ff., 1105 ff., 1161 und 1263; BBl, 2007,
S. 1; WoZ, 9.3.06
6) BBI, 2010, S. 5985 ff.; AB NR, 2010, S. 1525 ff. und 750; AB SR, 2010, S. 1085 ff.
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